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Änderung des Landesreisekostengesetzes (LRKG) und zugehöriger Bestimmungen 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem 01.01.10 hat es einige Änderungen im LRKG gegeben. Der vollständige 
Gesetzestext und die hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften sind auf der Seite 
http://www.uni-due.de/zentralverwaltung/reiko einzusehen. 

 Die wesentlichsten Änderungen, die für unsere Hochschule Anwendung finden, erläutere ich 
im Folgenden: 

 

zu § 5 LRKG (Fahrkostenerstattung): 
Bei Reisen mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden grundsätzlich nur die 
Kosten der niedrigsten Klasse erstattet. (Bisher: Bei Bahnreisen ab mindestens 3-Stunden 
konnte die erste Klasse ersetzt werden). 

Werden „triftige Gründe“ angegeben, können die Kosten der nächsthöheren Klasse erstattet 
werden. Der Vordruck „Genehmigung einer Dienstreise“ sieht in seiner aktuellsten Form ( die 
in Kürze ins Netz gestellt wird) daher auch vor, dass Sie beispielsweise bei der Beantragung 
einer Dienstreise in der 1. Zugklasse „triftige Gründe“ (u.a. im Schwerbehindertenausweis  
nachgewiesene Gehbehinderung, längere Fahrt ohne Umstiege, …) angeben müssen. 

 

zu § 6 Abs. 2 LRKG („kleine Wegstreckenentschädigung“): 
Soweit das privateigene Kraftfahrzeug nicht aus „triftigen Gründen“ genutzt wird (z.B. 
Mitnahme anderer Dienstreisenden, unverhältnismäßig hoher Zeitaufwand bei An- und 
Abreise mit dem Zug, Vorliegen einer außergewöhnlichen Gehbehinderung  …), kann für die 
Nutzung anstelle der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nur noch ein Maximalbetrag von 
100 € erstattet werden. Es werden die ersten 50 km mit 0,30 €/km erstattet, danach beträgt 

http://www.uni-due.de/zentralverwaltung/reiko


die Erstattung 0,20 €/km, die Maximalerstattung vom 100 € würde bei einer Dienstreise von 
475 Km erfolgen. 

 

zu § 8 Abs. 1 LRKG (Übernachtungskostenerstattung): 
Aufgrund der für Unterkunft und Verzehr seit dem 01.01.10 unterschiedlichen 
Umsatzsteuersätze werden Rechnungen zunehmend derart ausgestellt, dass 
Übernachtungs- und Frühstückskosten getrennt ausgewiesen werden. Ich mache darauf 
aufmerksam, dass in diesem Fall die Gesamtrechnung weiterhin um die Kosten für das 
Frühstück gekürzt wird. Sind die Frühstückskosten nicht separat ausgewiesen, wird pro 
Frühstück nur der Sachbezugswert (derzeit 1,57 €) abgezogen. Unbeachtlich ist in diesem 
Zusammenhang, wenn der Rechnung über den Gesamtbetrag die unterschiedlichen 
Umsatzsteuersätze und/oder -beträge für Übernachtung und Frühstück/Verpflegung 
entnommen werden können. 

 

Reisen zu Fortbildungen: 
Reisen zu Fortbildungen (insbesondere zur Fortbildungsakademie des IM in Herne, zur 
Hochschulübergreifenden Fortbildung in Hagen und zum Hochschulbibliothekszentrum in 
Köln) werden nach wie vor nach den Bestimmungen der Trennungsentschädigungs-
verordnung abgerechnet. Durch eine jetzt erfolgte Änderung dieser Verordnung, werden die 
Reisen zu Fortbildungsveranstaltungen bis zur Dauer von 5 Tagen allerdings wie 
Dienstreisen abgerechnet. 

 

Ich weise darauf hin, dass die Änderungen  ab sofort gelten und verbleibe  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Lindenberg-Wendler 

 

 


